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Stellungnahme 
 
Postulat Moratorium – Stopp des Rückbaus des Gasnetzes der Stadt Kreuzlingen – Kreuzlin-
ger sollen die Wahlfreiheit des Energieträgers bis 2050 behalten 
 
 
Am 3. Juli 2025 (vorab per E-Mail am 17. Juni 2025) reichte Gemeinderat Georg Schulthess, 
Aufrecht Schweiz, das Postulat "Moratorium – Stopp des Rückbaus des Gasnetzes der Stadt 
Kreuzlingen – Kreuzlinger sollen die Wahlfreiheit des Energieträgers bis 2050 behalten" ein 
(Beilage 1). Dieses wurde am 4. September 2025 begründet (Beilage 2). 
 
 
Der Stadtrat nimmt zum Postulat wie folgt Stellung: 
 
Einleitung und rechtliche Grundlage 
Die Forderung nach einem Moratorium bis 2050 wird vor dem Hintergrund der gesetzlichen 
Vorgaben, der kommunalen Energieplanung sowie der wirtschaftlichen und technischen Rah-
menbedingungen geprüft. Grundlage für die Beurteilung sind § 14 des Gesetzes über die Ener-
gienutzung (ENG, RB 731.1), die nationale Energiestrategie 2050 sowie der kommunale Ener-
gierichtplan, der behördenverbindlich ist. Der Stadtrat ist verpflichtet, die Klimaziele des Bun-
des (Netto-Null bis 2050) umzusetzen und gleichzeitig eine sichere, wirtschaftliche und tech-
nologisch offene Energieversorgung zu gewährleisten. 
 
Ausgangslage und Verbrauchsentwicklung 
Die Energieversorgung in Kreuzlingen basiert derzeit grösstenteils auf Gas (54 %) , Öl (26 %) 
und zunehmend auf Strom (14 %). Der Gasverbrauch ist in den letzten Jahren kontinuierlich 
zurückgegangen, insbesondere im Bereich der Komfortanwendungen wie Heizung und Warm-
wasser. Parallel dazu hat sich der Anteil an Ölheizungen stark reduziert. Viele Wärmeerzeu-
gungsanlagen wurden auf Gas oder Wärmepumpen umgestellt. 
 
Im Jahr 2021 waren in Kreuzlingen 1'861 Gaszähler installiert. Bis zum Jahr 2025 wurde bei 
Energie Kreuzlingen ein Rückbau von 230 Zählern und Gasanschlüssen von Kundinnen und 
Kunden angemeldet. Der Gasbezug ist im gleichen Zeitraum um 20 % von 150'745 MWh auf 
rund 120'000 MWh bis Ende 2025 zurückgegangen. Bei einer linearen Prognose von – 3 % des 
Gasabsatzes bis 2050 wird ein effektiver Gasabsatz von ca. 44'000 MWh respektive 130 Gas-
zählern erwartet. Ab diesem Zeitpunkt wird über das überregionale Netz kein fossiles Erdgas 
mehr geliefert, sondern voraussichtlich nur noch Wasserstoff. Dies wurde so vom Fernleitungs-
netzbetreiber Terranets BW offiziell kommuniziert und von den Stadtwerken Konstanz bestä-
tigt. 
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Absenkpfad und strategische Planung 
Gemäss Energiestrategie und kommunalem Energierichtplan wird der Gasverbrauch linear bis 
2040 reduziert. Die Zielnetzplanung Wärme und Zielnetzplanung Gas der Stadt Kreuzlingen 
berücksichtigt diesen Pfad und plant die Transformation abgestimmt auf die Erschliessung von 
Fernwärmezonen. Dabei werden auch Kundinnen und Kunden mit Prozessgas (Mitteldruck) 
berücksichtigt. Diese werden so lange wie möglich weiter mit Gas versorgt, um sicherzustellen, 
dass die Umstellung sozialverträglich und wirtschaftlich erfolgt. 
 
Wettbewerbsfähigkeit und Alternativen 
Die Wettbewerbsfähigkeit der Kreuzlinger Wirtschaft ist durch diese Transformation nicht ge-
fährdet. Für den Wohnungsbereich stehen mit Wärmepumpen und Fernwärme wirtschaftliche 
Alternativen zur Verfügung.  
 
Die Industriebetriebe sind aufgrund gesetzlicher Vorgaben und eigener Zielvereinbarungen 
verpflichtet, ihre CO₂-Bilanz zu senken. Viele Unternehmen setzen bereits auf erneuerbare 
Energien und alternative Prozessgase wie Biogas, zukünftig auf z. B. Wasserstoff oder synthe-
tische Brennstoffe. Damit bestehen auch künftig Lösungen für Prozesswärme, unabhängig vom 
kommunalen Gasnetz. 
 
Infrastruktur, Amortisation und Anschlussoptionen 
Die Stadt Kreuzlingen plant keinen sofortigen Rückbau des Gasnetzes. Die bestehenden Anla-
gen können gemäss den Vorgaben der Landesversorgung bis 2050 abgeschrieben werden. Ein 
voreiliger Rückbau würde unnötige Kosten verursachen. Unwirtschaftliche Werkleitungen 
werden bereits heute als Teilstück abgeschrieben und vom Verteilnetz abgetrennt. Der Zugang 
zu Biogas erfolgt über überregionale Transportnetze wie das der Erdgas Ostschweiz AG (EGO). 
 
Für Kreuzlingen ist dies derzeit keine realistische Option, da die Investitionen unverhältnismäs-
sig wären. Ein Anschluss an die Gasversorgung Oberthurgau-See (GOS) würde eine neue Lei-
tung von rund 12 Kilometern erfordern, mit geschätzten Kosten von etwa CHF 12 Mio. Eine 
alternative Leitung Weinfelden – Kreuzlingen mit einer Länge von 15 bis 20 Kilometern wurde 
bereits geprüft. Die Kosten wurden auf CHF 20 bis 25 Mio. geschätzt. Beide Varianten erfor-
dern hohe Investitionen und eine Amortisation über mindestens zehn Jahre, was angesichts 
sinkender Gasnachfrage kritisch und unwirtschaftlich ist. 
 
Alternativ wird eine Trassenverbindung zwischen Weinfelden und Kreuzlingen im Zusammen-
hang mit der Transportleitung für Fernwärme aus der KVA geprüft. Diese Investition könnte 
einen wirtschaftlichen Zusammenschluss mit dem Schweizer Transportnetz ermöglichen und 
eröffnet die Option, sich an die nationale Strategie für Gas oder erneuerbaren Wasserstoff 
anzubinden. Für eine weiterführende und vertiefte Prüfung der technischen und wirtschaftli-
chen Machbarkeit sind durch die Energie Kreuzlingen noch zusätzliche Abklärungen erforder-
lich. Auch die Stadtwerke Konstanz haben ihr Interesse an einer solchen Überprüfung bekun-
det. 
 
Technologieoffenheit und Wasserstoffstrategie 
Technologieoffenheit bleibt ein zentrales Prinzip der Energieplanung. Das bedeutet, dass be-
stehende Infrastrukturen für neue Energieträger genutzt oder umgerüstet werden können, so-
fern dies technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist. Für eine Wasserstofflösung muss ein 
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vorgelagertes Netz und eine verlässliche Quelle vorhanden sein. Liefermengen und Absatzpo-
tenziale müssen mit Grosskundinnen und Grosskunden abgestimmt werden. Das bestehende 
Gasnetz mit einer Länge von rund 114 Kilometern, davon 27 Kilometer Transportnetz mit fünf 
Bar Betriebsdruck, wird auf Wasserstofftauglichkeit geprüft. Diese Analyse ist Bestandteil der 
laufenden Zielnetzplanung Gas. 
 
Fazit  
Ein generelles Moratorium bis 2050 wird abgelehnt, da dies die Umsetzung des Energiericht-
plans und die Erreichung der Klimaziele von Bund, Kanton und Stadt behindern würde. Der 
Rückbau erfolgt nicht voreilig, sondern im Einklang mit der Zielnetzplanung Gas und den ge-
setzlichen Vorgaben. Die Amortisation der bestehenden Anlagen bis 2050 ist sichergestellt. 
Gleichzeitig werden Optionen für Wasserstoff und Biogas geprüft, und die Bevölkerung wird 
transparent über die Entwicklung der Energieversorgung informiert.  
 
 
Antrag 
 
Sehr geehrter Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Stadtrat empfiehlt dem Gemeinderat, das Postulat abzulehnen. 
 
 
Kreuzlingen, 20. Januar 2026 
 
Stadtrat Kreuzlingen 
 
Thomas Niederberger, Stadtpräsident 
 
 
 
Janine Benz, Stv. Stadtschreiberin 
 
 
 
Beilagen 
1. Postulat 
2. Begründung vom 4. September 2025 
 
 
Mitteilung an 
– Mitglieder des Gemeinderats 
– Medien 
 









  

 

 

Gemeinderat 
 

  
Auszug aus dem Wortprotokoll 20. Sitzung des Gemeinderats Kreuzlingen der Amtsperiode 
2023/2027 
22. Legislaturperiode 
 
Donnerstag, 4. September 2025, 19.00 Uhr 
im Rathaussaal 
 
Traktandum  
 
10.  Postulat Moratorium - Stopp des Rückbaus des Gasnetzes der Stadt Kreuzlingen - Kreuzlinger 

sollen die Wahlfreiheit des Energieträgers bis 2050 behalten / Begründung  
GR Schulthess: Das Postulat beinhaltet ein Moratorium, was bedeutet, dass man einen Schritt zurück-
geht und sagt, bevor wir anfangen, unsere Gasleitungen abzubrechen, schauen wir, ob wir diesen Ener-
gieträger in Zukunft vielleicht doch wieder brauchen oder ob wir nicht einen anderen Energieträger 
wie Wasserstoff durchleiten, oder ob der Energieträger, das vielleicht losgelöst von der Politik, mehr 
Biogas enthält und dann vielleicht doch erwünscht ist. Ein fertig ausgebautes, gut unterhaltenes, hoch-
gezüchtetes Gasnetz einfach aus politischen Gründen abzuschalten, und zwar früher als vom Volk ge-
wünscht, ist aus meiner Sicht ein No-Go. Insbesondere dann, wenn man es auch noch auf Kosten der 
Gasbezüger machen will. Das bezahlt nicht die ganze Stadt, sondern man belastet es den Gaskunden, 
die mit dieser politischen Entscheidung nichts am Hut haben. Viele Eigentümergemeinschaften und 
Hausbesitzer, aber auch Grossindustrien haben Gasheizungen gebaut, nicht zuletzt auch durch den An-
trieb von Energie Kreuzlingen, die das ein paar Jahre lang vermarktet hat. Diese Projekte sind noch 
nicht abgeschrieben, das dauert 15 bis 20 Jahre. Es ist unseriös, denen einfach den Energieträger weg-
zunehmen, wenn das nur aus politischen Gründen und aus einer grünen Agenda heraus passiert. Das 
Volk hat bestimmt, dass wir 2050 Netto-0 haben. Das ist vom Stimmvolk so gewünscht, das sei so, das 
ist in Ordnung. Es gibt keinen Grund für Kreuzlingen, bereits zehn Jahre vorher das Gasnetz zurückzu-
bauen. Aus diesem Grund habe ich den Stadtrat gebeten, eine Aufschiebung zu machen und zu prüfen, 
ob man von Konstanz, die uns aus politischen Gründen nichts mehr liefern wollen, nicht nur die Not-
leitung nach Bottighofen, sondern auch eine leistungsfähige Leitung haben kann. Das wären einige Me-
ter, die man anschliessen müsste. Ich habe gebeten, dass man die erweiterte Möglichkeit an die Bevöl-
kerung kommuniziert und dass man als Energiebezüger weiterhin die Freiheit hat, den Energietyp zu 
wählen. Nicht zuletzt, das habe ich mit dem Direktor von Energie Kreuzlingen Stefan Wehrli bespro-
chen, zu prüfen, ob man nicht für gewisse Bereiche eine Gasturbine kleineren Ausmasses betreiben 
könnte, um den Gap, den Solar mit sich bringt, mit einer Gasturbine zu füllen. Man könnte sogar Biogas 
durchlassen, wenn man das hinkriegt. Aus der Gesamtsicht beinhaltet das Postulat, einen Schritt zu-
rückzugehen und den Bürgern von Kreuzlingen zehn Jahre mehr Zeit zu geben, den Energieträger in die 
Vergangenheit zu schicken. 
 

Beilage 2 


